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ERSTELLT DURCH ERSTELLT AM S ITZUNGSTEIL

Straßenbau 10.03.2021 öffentlich

GREMIUM STATUS TERMIN E INLADUNG TOP

Ausschuss für Sicherheit und Ordnung beschließend 20.04.2021 2/20

BEZEICHNUNG DES TAGESORDNUNGSPUNKTES

Schützenstraße
hier: 2. Änderung des Bauprogramms zur Abrechnung nach KAG

F INANZIELLE AUSWIRKUNGEN

Die Kosten der Baumaßnahme belaufen sich auf ca. 1.538.926 Mio. € brutto. Die Mittel stehen im
Haushalt unter dem Produkt 460505 / 785200 zur Verfügung.
Diese werden gemäß § 8 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen
(KAG) in Verbindung mit der derzeitig gültigen Satzung der Stadt auf die Anlieger umgelegt.

Die Schützenstraße wird als Haupterschließungsstraße eingestuft. Die Kosten der Beleuchtung
werden nicht nach KAG umgelegt, da sie nur teilweise im Rahmen des üblichen Austausches er-
neuert wird.

Ab dem 01.01.2020 hat das Land NRW ein Förderprogramm aufgelegt. Für die Schützenstraße
wird nach Abschluss ein Förderantrag bei der NRW Bank gestellt. Wird die Förderung bewilligt,
wird diese in voller Höhe von dem umlagefähigen Aufwand (Anliegeranteil) in Abzug gebracht.

Der aktuelle Restbuchwert für die Fahrbahn und den Gehweg beträgt 19.499,78 €.

I NKLUSIONSVERTRÄGLICHKEIT
Im Zuge der Herstellung der Anlage werden in Kreuzungsbereichen und an ausgewählten Stellen
behindertengerechte Einbauten entsprechend der DIN 32984 „Bodenindikatoren im öffentlichen
Raum“ geschaffen.

K LIMAVERTRÄGLICHKEIT
Das Freilegen der Oberflächen und Auskoffern im Kronenbereich der insgesamt 45 zu erhaltenen
Bäume erfolgt mit äußerster Sorgfalt. Hierbei wird das „Merkblatt für die Erhaltung von
Verkehrsflächen mit Baumbestand M EVB Ausgabe 2019“ beachtet.
Zusätzlich werden für insgesamt 10 gefällte Birken, eine Pappel und ein „kleiner“ Baum (bei Nr.
19) Ersatz durch Neupflanzungen geschaffen.
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BESCHLUSSVORSCHLAG

Der Ausschuss für Sicherheit und Ordnung beschließt die 2. Änderung des Bauprogramms der
Schützenstraße zur Abrechnung nach KAG.

Der Bürgermeister
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SACHDARSTELLUNG

Die Planungen zur Schützenstraße wurden zuletzt unter VL-67/2020 am 17.06.2020 im Aus-
schuss für Sicherheit und Ordnung mit der ersten Änderung des Bauprogramms beschlossen.

Üblicherweise gibt es bei der örtlichen Umsetzung der Planung vom Maßstab 1 : 250 in die Wirk-
lichkeit im Maßstab 1 : 1 die ein oder andere Notwendigkeit einer Änderung, um beispielsweise
auf Wünsche und Anregungen von Anwohnern oder Betroffenen eingehen zu können.

Diese Optimierungen betreffen nicht die Grundzüge der Planung, müssen jedoch formal gesehen
beraten und vor der technischen Schlussabnahme der Bauarbeiten beschlossen werden, um
KAG-konform zu handeln.

Schützenstraße 37 b
Der Anlieger hatte im Anschluss an die Bürgerinfo am 03.09.2020 eine Überfahrt zu seinem
Grundstück beantragt, um auf eigenem Grundstück Stellplätze herzustellen. Der öffentliche Park-
platz muss hierzu entfallen.

Einmündung Arndtstraße
Ein Teil der vorgesehenen Gehwegfläche wurde in den Böschungsfuß der oben liegenden Zug-
strecke geplant. In Anlehnung an die gegenüberliegende Straßenseite wurde die dortige
Grünfläche planerisch übernommen und es konnte ein neues Pflanzbeet geschaffen werden.

Schützenstraße 32 – 34
Auf Anregung des Anliegers wurde die Lage der westlichen Baumscheibe angepaßt und hier-
durch ein weiterer Parkplatz geschaffen. Die stark genutzte Zufahrt ist aus Gründen der höheren
Belastung heute schon asphaltiert. Den Bedenken gegen eine Pflasterung wurde gefolgt und eine
Asphaltierung vorgenommen. Ergänzt wird dies durch eine taktile Kennzeichnung im Gehweg
gemäß DIN 32984 (Bild 21), analog der beiden LIDL-Zufahrten.

Bordsteine vor Baumscheibe
Die ursprünglich vor den Baumbeeten vorgesehene Ausführung mit einem doppelten Bordstein
(Rundbord und einem dahinter liegenden Hochbord) wurde in einen einreihigen Bordstein
geändert. Hierdurch erspart man sich einen Rundbord und das Pflanzbeet wird um 15 cm größer.

Taktile Elemente
Vom Behindertenbeirat kam der Hinweis im Zuge der Planung einer anderen Straße, dass selbst
Bordsteine von 3 cm für elektrische Rollstühle schwierig seien und eine Nullabsenkung gewünscht
würde. Dies wurde kurzfristig auch hier umgesetzt und entsprechend der DIN an allen notwendi-
gen Stellen ergänzt. Gefolgt wurde auch der Anregung, die (ungesicherte) Querungshilfe im Be-
reich der Cappenberger Straße mit differenzierter Bordhöhe 0 / 6 cm auszustatten sowie die Que-
rungen auf der Strecke ersatzlos zu entfernen, da nicht verhindert werden kann, dass dort geparkt
wird. Da der Bordstein durchgängig einen Auftritt von 3 cm aufweist, kann zudem an jeder Stelle
gequert werden

Zusätzliche Parkplätze
Durch den Wegfall der Querungsstelle können vor Haus Nr. 27 und gegenüber zwei zusätzliche
Stellplätze angeboten werden.

LIDL-Zufahrten
Analog der Schützenstraße 32 – 34 werden die beiden Überfahrten asphaltiert.
Baumscheibe vor Haus Nr. 38
Der Abstand des gehwegseitigen Bordsteines zu dem großen Stamm wird zugunsten des Bau-
mes um 30 cm vergrößert, die Breite des anliegenden Stellplatzes wurde entsprechend ange-
passt.

Baumscheiben vor Haus Nr. 1 bis 9
Der Abstand des gehwegseitigen Bordsteines zu dem großen Stamm wird zugunsten des Bau-
mes um 40 cm vergrößert, die Breite des anliegenden Stellplatzes wurde entsprechend ange-
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passt. Die Breite des Gehweges wird zwar etwas reduziert, beträgt aber immer noch mehr als
2,50 m

Zusammenfassung

Alle genannten Maßnahmen werden im Zuge des Bauablaufes kostenneutral hergestellt.

Im Sommer 2021 sollen die gesamten Arbeiten abgeschlossen sein.

Anlage: Skizze zur Änderung Schützenstraße 32 / 34 vom 19.11.2020
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